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WISSENSCHAFT FUR DIE PRAXIS

Zum Steuerstreit zwischen Bund und Ländern
Ein Vorschlag zur erneuten Reform der Finanzverfassung

Jürgen Hinnendahl, Moers*

Der jüngste Streit um die Neuverteilung des Aufkommens der Umsatzsteuer macht — zum wiederholten 
Male — deutlich, daß die Finanzreform von 1969 ein wichtiges Ziel nicht erreicht hat: die Befriedung der 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Diese Auseinandersetzungen und weitere Schwächen 
der geltenden Regelung lassen eine erneute Revision der Steuerverteilung als gerechtfertigt erscheinen.

Die periodisch wiederkehrenden Auseinander
setzungen um den Anteil an der Verbund

masse sind nicht der einzige Mangel der gelten
den Steuerverteilungsregelung. Ein weiterer wird 
verursacht durch die Beteiligung der Länder und 
der Gemeinden am Aufkommen von Steuern, die 
eine relativ große Aufkommenselastizität aufwei
sen. Da die Länder und die Gemeinden — u. a. 
bedingt durch ihre spezifische Konkurrenzsituation 
— zu parallelpolitischem Verhalten neigen (sie 
passen ihre Ausgaben den schwankenden Einnah
men an), wirkt ihre Finanzpolitik wegen des gro
ßen Anteils stark aufkommenselastischer Steuern 
an ihrem Steueraufkommen in aller Regel so, daß 
die Konjunkturzyklen verstärkt werden ’ ). Ange
sichts des umfangreichen Anteils der Länder und 
Gemeinden an den Gesamtausgaben der öffent
lichen Hand muß dieser Mangel der heutigen Ver-

*) D e r V e rfa sse r d a n k t d e r N O M O S -V e rla g s g e s e lls c h a ft, B a den -  
B a den , fü r  d ie  E r la u b n is , b e i d e r A b fa ssu n g  d ie s e s  B e itra g e s  au f 
se in  B u ch : D ie  S te u e rv e r te ilu n g  zw ischen  B und  un d  L ä n d e rn  in  
d e r B u n d e s re p u b lik  D e u tsch la n d  — D ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r  e rn e u 
ten  R e fo rm  (S ch rifte n  zu r ö ffe n tlic h e n  V e rw a ltu n g  und  ö ffe n tlic h e n  
W irts c h a ft, H rsg . P. E i c h h o r n  un d  P.  F r i e d r i c h ,  B d . 3), 
B a de n -B a d e n  1974, z u rü c k g re ife n  zu d ü rfe n .

i)  V g l. H . T i m m :  G e m e in d e fin a n z p o lit ik  in  de n  W a ch s tu m s
z yk le n  — z u g le ic h  e in e  A n a lyse  d e r so g e n a n n te n  P a ra lle lp o l it ik ,  in : 
F in a n za rch iv , N .F . B d . 28 (1969), S. 441 f f . ;  J . H i n n e n d a h l :  
D ie  S te u e rv e rte ilu n g  zw isch e n  B u nd  u n d  L ä n d e rn  in  d e r B u n d e s 
r e p u b lik  D e u tsch la n d  — D ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r e rn e u te n  R e fo rm  
(S ch rifte n  zu r ö ffe n tlic h e n  V e rw a ltu n g  und  ö ffe n tlic h e n  W irts c h a ft,  
H rsg . P. E i c h h o r n  un d  P.  F r i e d r i c h ,  B d . 3), B a d e n -  
B a den  1974, S. 57 ff.
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teilungslösung als außerordentlich schwerwiegend 
angesehen werden.

Erscheint schon hiernach die Forderung nach einer 
erneuten Revision der Steuerverteilung gerecht
fertigt, so ist sie es um so mehr, als weitere 
Schwächen der geltenden Regelung nicht zu über
sehen sind 2). Die Frage nach einer Lösung des 
Steuerverteilungsproblems, die die Mängel der 
heutigen vermeidet, ist letztlich die Frage nach 
der optimalen Steuerverteilung, d. h. der bestmög
lichen Verteilung der Gesetzgebungs-, Verwal- 
tungs- und Ertragshoheit über ganze Steuern oder 
Teile davon, zwischen Bund und Ländern.

Optimal wird hier diejenige — in der Verfassung 
festzulegende -  Steuerverteilung genannt, die den 
größten Beitrag leistet zur Erreichung der großen 
gesellschaftlichen Ziele — Frieden, Freiheit, Ge
rechtigkeit, Sicherheit, Wohlstand — und der aus 
ihnen ableitbaren staatspolitischen und wirtschaft
lichen Unterziele — Demokratie und Föderalis
mus bzw. Preisniveaustabilität, Vollbeschäftigung, 
Wachstum, außenwirtschaftliches Gleichgewicht 
und Verteilungsgerechtigkeit3). Die Steuervertei
lung ist so lange nicht optimal, wie durch ihre 
Änderung die Voraussetzungen für die Erfüllung 
eines der genannten Ziele verbessert werden kön
nen, ohne daß die Voraussetzungen für die Ver
wirklichung eines anderen verschlechtert werden. 
Sie ist auch dann noch nicht optimal, wenn die 
durch eine Neuverteilung erzielbare Verbesserung 
der Voraussetzungen für die Verwirklichung eines

2) V g l. J . H i n n e n d a h l ,  a .a .O ., S. 141 II.

3) V g l. H . G i e r s c h :  A llg e m e in e  W ir ts c h a fts p o lit ik ,  1. B d .:  
G ru n d la g e n  (D ie  W ir ts c h a fts w is s e n s c h a lle n , H rsg . E. G u t e n 
b e r g ) ,  W ie sb a d e n  1961, S. 59 II.
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der Ziele stärker gewichtet werden kann als die 
damit einhergehende Verschlechterung der Vor
aussetzungen für die Erfüllung eines anderen *).

Grundsätze einer optimalen Steuerverteilung

Den größten Beitrag zur Erreichung der genannten 
Ziele leistet eine Steuerverteilungslösung, die den 
folgenden, teilweise widersprüchlichen Grundsät
zen 5) genügt.
□  Die Gesetzgebungshoheit über Steuern, die 
zum Zwecke der Realisierung des außenwirtschaft
lichen Gleichgewichts eingesetzt werden, muß 
ausschließlich dem Bund zugewiesen werden. Eine 
Beteiligung der Länder bringt die Gefahr mit sich, 
daß die Entscheidungen über Art und Ausmaß der 
Besteuerung nicht mit der insbesondere in außen
wirtschaftlichen „Alarmfällen“ erforderlichen 
Schnelligkeit getroffen werden können.

Auch die Ertragshoheit gehört allein zum Bund. 
Wird sie ganz oder teilweise den Ländern zuge
standen, so wird deren Zustimmung insbesondere 
zu solchen Maßnahmen erforderlich, die zu Auf
kommensminderungen führen; die aktuelle Haus
haltslage der Länder darf jedoch nicht Kriterium 
für steuerliche Maßnahmen im Dienste des außen
wirtschaftlichen Gleichgewichts sein.
□  Wird die These akzeptiert, daß die Verantwor
tung für die staatliche Stabilisierungspolitik, d. h. 
für die gleichzeitige Realisierung der Ziele Preis
niveaustabilität und Vollbeschäftigung, ausschließ
lich der Zentralinstanz zugewiesen werden muß, 
weil diese Lösung gegenüber einer zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden geteilten stabili
sierungspolitischen Verantwortung schnelleres 
Handeln ermöglicht, entschlosseneres Handeln er
zwingt und besser dosiertes Handeln erwarten 
läßt, dann muß der Bund die Gesetzgebungs
hoheit über die wichtigste Steuer diskretionärer 
Stabilisierungspolitik erhalten: die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer.

Er muß auch die alleinige Ertragshoheit über die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie über 
alle Steuern erhalten, deren kurzfristige Aufkom
menselastizität (Konjunkturreagibilität) die 
Größe 1 erheblich übersteigt. Denn die Nutzung 
der built-in flexibility (BIF) dieser Steuern im Rah
men automatischer Stabilisierungspolitik erscheint 
nur dann bestmöglich gewährleistet, wenn sich die 
Wirkungen der BIF allein im Haushalt des Bundes 
niederschlagen. Darüber hinaus wirken im Rahmen 
diskretionärer Stabilisierungspolitik die erforder
lichen Maßnahmen bei einer solchen Verteilung

*) In d ie se m  F a lle  h ä n g t das U r te il n a tü r lic h  von  e in e r  v o rg e g e b e 
nen P rä fe re n z o rd n u n g  d e r g e s e lls c h a ft lic h e n  Z ie le  o d e r von  d e r
je n ig e n  des  je w e ilig e n  B e tra ch te rs  ab.
5) V g l. J . H i n n e n d a h l ,  a .a .O .. S. 19 f f. ;  d o r t  e r fo lg t e in e  a u s 
fü h r lic h e  A b le itu n g  d ie s e r G ru n d sä tze  m it za h lre ic h e n  L ite ra tu r 
h in w e is e n .

der Ertragshoheit über die aufkommenselastisch
sten Steuern nicht im Boom „zum Nachteil“ und 
in der Rezession „zum Vorteil“ (d. h. zu Lasten 
bzw. zugunsten der Budgets) der Länder und Ge
meinden, und der Zwang zu zeitraubender und 
häufig sogar erfolgloser Kooperation zwischen den 
Gebietskörperschaften entfällt.

Länder und Gemeinden müssen die Ertragshoheit 
über Steuern erhalten, deren Konjunktur- und 
Wachstumsreagibilität nahe 1 liegt; ihnen dürfen 
keine Steuern zugewiesen werden, deren Kon
junkturreagibilität deutlich größer als 1 ist. Eine 
solche Regelung hat — vorausgesetzt die Stabili
sierungspolitik des Bundes ist erfolgreich — zur 
Folge, daß die Einnahmen der Länder und Ge
meinden verstetigt werden und von daher einer 
prozyklischen Ausgabenpolitik dieser Gebiets
körperschaften vorgebeugt ist. Selbst bei teil
weisem Mißlingen der Stabilisierungspolitik des 
Bundes kann ein Erfolg verzeichnet werden: Die 
Einnahmen der Länder und Gemeinden sind ge
ringeren Schwankungen unterworfen als in dem 
Falle, daß ihnen stark aufkommenselastische 
Steuern zufließen. Die Forderung nach einer lang
fristigen Aufkommenselastizität (Wachstums
reagibilität) von ca. 1 ist sinnvoll, weil die Erfül
lung der Länderaufgaben im Wachstum nachhaltig 
gesichert bleiben muß.
□  Steht die staatliche Wachstumspolitik im Dien
ste der Verstetigung des Wirtschaftswachstums — 
und nur dieses Wachstumsziel ist in der Bundes
republik Deutschland erkennbar —, so gelten die 
gleichen Forderungen, wie sie im vorhergehenden 
Punkt genannt wurden. Denn die im Rahmen die
ser Politik erforderliche Verstetigung der öffent
lichen Investitionen wird außerordentlich gefähr
det, wenn die Länder und Gemeinden als Träger 
der Hauptlast dieser Investitionen mit stark auf
kommenselastischen Steuern ausgerüstet werden 
und — was zu erwarten ist — Parallelpolitik trei
ben, d. h. ihre Ausgaben — und zwar insbesondere 
ihre Investitionsausgaben — den schwankenden 
Einnahmen anpassen: Die Finanzpolitik der Län
der und Gemeinden ist dann sowohl prozyklisch 
als auch wachstumshemmend.
□  Im Rahmen der staatlichen Verteilungspolitik, 
die die gerechte Verteilung einer gegebenen 
Steuerlast, der Einkommen und Vermögen sowie 
der öffentlichen Leistungen verfolgt, müssen die 
Gesetzgebungs- und die Verwaltungshoheit über 
alle Steuern dem Bund zugewiesen werden. Nur 
dann ist gewährleistet, daß die Besteuerung im 
gesamten Bundesgebiet nach den Grundsätzen 
der Allgemeinheit, Gleichmäßigkeit und Verhält
nismäßigkeit erfolgt, eine einheitliche Redistribu
tionspolitik betrieben wird und ungerechtfertigte 
regionale Steuerbelastungsunterschiede vermie
den werden. Im Interesse rationaler Redistribu
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tionspolitik dürfen die Länder (und die Gemein
den) auch die vollständige oder anteilige Ertrags
hoheit über die Einkommen-, Vermögen- und Erb
schaftsteuer nicht erhalten. Die andernfalls erfor
derliche Zustimmung dieser Gebietskörperschaf
ten zu verteilungspolitischen Maßnahmen des 
Bundes im Rahmen der genannten Steuern ist 
nämlich insbesondere dann kaum zu erhalten, 
wenn mit (erheblichen) Aufkommensausfällen ge
rechnet werden muß.

Zur Gewährleistung einer annähernd gleichmäßi
gen Pro-Kopf-Versorgung der Bevölkerung mit 
einem bestimmten Standard an öffentlichen (Län- 
der-)Leistungen muß den Ländern die Ertrags
hoheit über solche Steuern zugewiesen werden, 
deren Steueraufkommen pro Kopf bei einheitlichen 
Sätzen und Bemessungsgrundlagen gar nicht oder 
nur geringfügig zwischen den Ländern streut. Je 
weniger dies gelingt, d. h. je mehr nennenswerte 
regionale Unterschiede im Ländersteueraufkom
men pro Kopf bestehen bleiben, um so notwen
diger wird ein horizontaler Finanzausgleich in 
Form einer Umverteilung der Steuererträge zwi
schen den Ländern.

Je besser es gelingt, den Ländern (und Gemein
den) die Ertragshoheit nur über solche Steuern 
zuzuweisen, deren Aufkommen pro Kopf bei glei
chen Steuersätzen regional nur geringfügig oder 
sogar überhaupt nicht streut, desto stärker kann
-  allerdings nur unter dem Gesichtspunkt gerech
ter regionaler Verteilung öffentlicher Leistungen
-  von dem zuerst genannten Grundsatz abge- 
wichcn und diesen Gebietskörperschaften ein 
eigenes Gesetzgebungsrecht bei der Besteuerung 
eingeräumt werden, sei es in Form von Zuschlags
rechten zu Bundessteuern, sei es in Form von 
Hebesatzvariationen oder sogar eines eigenen 
(begrenzten) Steuererfindungsrechts. Und in glei
chem Maße kann auch auf einen horizontalen 
Finanzausgleich verzichtet werden; denn es ist zu 
erwarten, daß unter den genannten Voraussetzun
gen regionale Belastungsunterschiede bei der Be
steuerung mit regionalen Unterschieden in der 
Versorgung mit öffentlichen Leistungen der Län
der (oder der Gemeinden) — und zwar oberhalb 
des geforderten Minimumstandards — positiv kor
reliert sind.
□  Im Interesse eines lebendigen Föderalismus 
müssen Bund und Länder eine nennenswerte 
Steuergesetzgebungshoheit und die Ertragshoheit 
über ganze Steuern haben. Beides folgt auch aus 
der verfassungsrechtlichen Stellung der Länder 
als Staaten mit eigener, nicht vom Bund abgelei
teter Hoheitsmacht und dem daraus abzuleitenden 
Unabhängigkeitsanspruch6); letzterer führt dar
über hinaus zur Forderung nach dem Verzicht auf 
jeglichen Steuerverbund.

Aus der verfassungsmäßig garantierten Gleichbe
rechtigung der Länder untereinander folgen die 
Forderung nach einem Verzicht auf jeglichen hori
zontalen Finanzausgleich und die Forderung, Län
dern (und Gemeinden) die Ertragshoheit über sol
che Steuern zuzuweisen, deren Aufkommen pro 
Kopf der Bevölkerung bei gleichen Steuersätzen 
und Bemessungsgrundlagen nur geringfügig zwi
schen den Ländern (bzw. den Gemeinden) streut.

Elemente einer optimalen Steuerverteilung

Die Konstruktion einer Finanzverfassung, die nach 
den soeben aufgeführten Grundsätzen der Steuer
verteilung optimal genannt werden könnte, müßte 
folgende tragenden Elemente aufweisen:
□  die Verteilung der Steuerertragshoheit zwi
schen Bund und Ländern (und Gemeinden) nach 
dem gebundenen Trennsystem 7), d. h. unter ande
rem den Verzicht auf jeglichen vertikalen Finanz
ausgleich,
□  eine abgestufte Steuergesetzgebungshoheit 
tür Bund und Länder (und Gemeinden) unter Be
achtung des Prinzips der Einheitlichkeit der Le
bensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch
land,
□  die völlige Gleichberechtigung der Länder mit 
den Konsequenzen einer gleichmäßigen finanziel
len Grundausstattung für alle und des Verzichts 
auf zwar nicht jeglichen horizontalen Finanzaus
gleich, aber doch einen solchen in Form von Aus
gleichszahlungen zwischen den Ländern.
In der Literatur wird zum Ausdruck gebracht, daß 
die genannten Elemente einer Finanzverfassungs
konstruktion zwar grundsätzlich wünschbar, die 
dagegen anzuführenden Argumente jedoch so 
schwerwiegend seien, daß diese Elemente ganz 
oder teilweise nicht verwendet werden könnten8). 
Eine an anderer Stelle durchgeführte sorgfältige 
Überprüfung dieser Argumente auf ihr Gewicht, 
die hier wegen des begrenzten Raumes nicht 
nachvollzogen werden kann und auf die deshalb 
ausdrücklich verwiesen wird ’ ), führt jedoch zu ent
gegengesetzten Ergebnissen:
Keines der gegen das gebundene Trennsystem 
ins Feld geführten Argumente ist hinreichend 
schwerwiegend, es als Steuerverteilungssystem
‘ ) V g l. B V erfG E  1,34 u n d  B V erfG E  1,315.
7) Z u r D e fin it io n  d e r F in a n za u sg le ich ssys te m e  v g l.:  A rt. F in a n z 
a u sg le ich  ( II I)  D e u tsch la n d  (W. A  I b e r s), in :  H a n d w ö rte rb u ch  d e r  
S o z ia lw is s e n s c h a fte n , S tu ttg a rt. T ü b in g e n , G ö ttin g e n , B d . 3 (1951), 
S. 560; W . B i c k e l :  D e r F in a n za u sg le ich , in :  H a ndbuch  d e r  
F in a n zw isse n sch a ft, H rsg . W . G e r I o  f f u. F. N e u m a r  k  , 2., 
v ö l l ig  n eu b . A u fl.,  2. B d ., T ü b in g e n  1956, S. 743.
8) V g l. z .B .  H . R i t s c h l :  E in e  N e u re g e lu n g  d e s  F in a n za u s
g le ic h s  in  B e z ie h u n g  zu A rt. 107 des  G ru n d g e se tze s  fü r  d ie  B u n d e s 
re p u b lik ,  in :  F in a n za rch iv , N .F. B d . 13 (1951/52), S. 369 f f. ;  N e u 
o rd n u n g  des  b u n d e s s ta a tlic h e n  F in a n za u sg le ich s , B e rich t d e r S tu 
d ie n k o m m is s io n  an  d e n  B u n d e s m in is te r  d e r F in a n ze n , B T -D ruck -  
sache II 480, S. 146; K o m m is s io n  fü r  d ie  F in a n z re fo rm , G u tach ten  
ü b e r d ie  F in a n z re fo rm  in  d e r B u n d e s re p u b lik  D e u tsch la n d , 2. A u f
la ge , S tu ttg a rt, K ö ln , B e rlin ,  M a in z  1966, Tz. 304.
9) V g l. J . H i n n e n d a h ) ,  a .a .O ., S. 160 H.
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im Bundesstaate grundsätzlich auszuschließen. Et
liche zugunsten des sogenannten Steuerverbun
des10) — und zwar insbesondere eines solchen, 
der neben der Einkommensteuer und der Körper
schaftsteuer mindestens noch die Umsatzsteuer 
umfaßt — vorgebrachten Argumente sind nicht 
stichhaltig. Und die restlichen sprechen nicht so 
überzeugend für den Steuerverbund, daß er allein 
als Steuerverteilungssystem in Frage kommen 
könnte. Deshalb besteht kein Anlaß, die Vorteile 
des gebundenen Trennsystems nicht tatsächlich 
zu nutzen ” ):
□  Das gebundene Trennsystem entspricht dem 
föderalistischen Staatsaufbau besser als der Steu
erverbund;
□  es schafft klare und eindeutige Haushaltsver
antwortlichkeiten und entspricht deshalb auch de
mokratischen Prinzipien besser als der Steuerver
bund;
O  es gewährleistet, daß eine nach ökonomischen 
Gesichtspunkten rationale Ausgangsverteilung un
abhängig von konjunkturellen Aufkommens
schwankungen der einzelnen Steuern auch tat
sächlich aufrechterhalten bleibt;
□  es eröffnet die umfassendsten Möglichkeiten 
rationaler nichtfiskalischer Besteuerung durch die 
Zentralinstanz.

Konsequenzen für die Gesetzgebungshoheit

Die Entscheidung für das gebundene Trennsystem 
hat Konsequenzen für die Verteilung der Gesetz
gebungshoheit. Geht man davon aus, daß der Bund 
grundsätzlich die Gesetzgebungshoheit über alle 
Steuern in dem Umfange erhalten muß, der erfor
derlich ist, um eine regional einheitliche Besteue
rung gleicher Steuertatbestände zu gewährleisten, 
so muß darüber hinaus den Ländern ein Steuer
gesetzgebungsspielraum eröffnet werden, der sie 
in die Lage versetzt, marginalen Aufgabenver
schiebungen zwischen Bund und Ländern durch 
entsprechende Variation der ihnen zufließenden 
Steuern gerecht werden zu können 12). Zusätzlich 
könnte ihnen zugestanden werden, höhere (ge
ringere) Ansprüche ihrer Bürger auf Länderlei
stungen im Vergleich zu anderen Ländern durch 
entsprechende Steuererhöhungen (Steuersenkun
gen) finanzieren (honorieren) zu können. Beim 
erstgenannten Steuergesetzgebungsbereich sollte 
und könnte durch institutionelle Vorkehrungen 
sichergestellt werden, daß ihn die Länder nur ge
meinsam und in gleichem Umfange nutzen. Das
io) M it „S te u e rv e rb u n d “ w ird  h ie r  d e r d eu tsche  F in a n za u sg le ich  
von  1955 b is  he u te  b e z e ich n e t. S e in  w e s e n tlic h e s  K e n nze ichen  is t  
d ie  zw ischen  B u nd  un d  L ä n d e rn  (und  — se it 1969 — G e m e in d e n )  
g e te i lte  E rtra g s h o h e it ü b e r e in e  (m e h re re ) g ro ß e  S teue r(n ).

n ) V g l. J . H i n n e n d a h l ,  a .a .O ., S. 160 ff.
12) V e rg lic h e n  m it den  G e sa m th a u sh a lte n  von  B und  und  L än de rn  
w u rd e  zw ischen  d ie se n  b e id e n  E benen  s te ts  n u r um  m a rg in a le
B e trä g e  g e s tr it te n .
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gegen eine Ländergesetzgebungshoheit vorge
brachte Argument, die Einheitlichkeit der Besteue
rung im gesamten Bundesgebiet sei nicht gewähr
leistet, träfe in diesem Falle nicht zu.

Was den zweiten Bereich, das „individuelle“ 
Steuergesetzgebungsrecht der Länder, betrifft, so 
wird der hiergegen genannte Vorbehalt geteilt, an 
ein solches Recht könne nur gedacht werden, 
wenn vorher ein intensiver, die Finanzkraftunter
schiede zwischen den Ländern weitgehend nivel
lierender horizontaler Finanzausgleich eingerich
tet se i13). Nicht geteilt wird jedoch die Ansicht, 
ein solcher Ausgleich sei nicht zu erreichen; aller
dings erscheint hierfür ein System von Ausgleichs
zahlungen zwischen den Ländern wegen der da
mit verbundenen Abhängigkeit der „Nehmenden“ 
von den „Gebenden“ unter föderalistischen Ge
sichtspunkten ungeeignet und ist daher abzuleh
nen. Stattdessen wird eine — auf wenige Steuern 
oder sogar nur eine Steuer beschränkte — Abwei
chung vom Prinzip des sogenannten örtlichen 
Aufkommens bei der Verteilung der Ländersteuern 
unter den Ländern befürwortet. Daß eine solche 
Lösung verfassungsrechtlich zulässig und auch 
politisch durchsetzbar ist, zeigt die Regelung des 
Art. 107 GG n. F. hinsichtlich der Verteilung des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer zwischen den 
Ländern. Kann aber ein Ausgleich der unter
schiedlichen Steuerkraft der Länder gewährleistet 
werden, so ist sichergestellt, daß regional unter
schiedliche Steuerlasten bei anderen Länder
steuern tatsächlich mit entsprechend unterschied
lichen Ansprüchen der Bürger an Länderleistun
gen korrespondieren — eine Erscheinung, die 
föderalistischem Staatsdenken vollkommen ent
spricht u).

Unter Berufung auf die verfassungsmäßig garan
tierte Gleichberechtigung der Länder und die vom 
Grundgesetz verlangte Einheitlichkeit der Lebens
verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland 
(in dieser Forderung findet u. a. der Gedanke der 
gerechten interregionalen Verteilung öffentlicher 
Leistungen seinen Ausdruck) kann die Auffassung 
vertreten werden, daß die Beweislast beim Steuer
kraftausgleich zwischen den Ländern umgekehrt 
werden muß: Der Finanzbedarf je Einwohner für 
Länderleistungen muß grundsätzlich in allen Län
dern als gleich groß angesehen werden; eine ge
genteilige Behauptung seitens einzelner Länder 
ist zulässig, bedarf aber des Beweises — und 
zwar insbesondere hinsichtlich des Ausmaßes der 
Abweichung — und der Anerkennung durch die 
anderen Länder.
13) V g l. B T -D rucksa che  11/480, Tz. 86.
H ) “ T he  ve ry  p u rp o s e  o f f is c a l fe d e ra lis m  is  to  p e rm it d iffe re n t  
g ro u p s  liv in g  in  v a r io u s  s ta te s  to  e x p re s s  d iffe re n t  p re fe re n c e s  fo r  
p u b lic  s e rv ic e s ; and  th is ,  in e v ita b ly ,  le a d s  to  d iffe re n c e s  in  th e  
le v e ls  o f ta x a tio n  and p u b lic  s e rv ic e s “ (R. A . M u s g r a v e :  T h e  
T h e o ry  o f P u b lic  F in a n ce  — a S tu d y  in  P u b lic  E co n o m y, N ew  Y o rk , 
T o ro n to , L o n d o n  1959, S. 179 f.).
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Da zwar nicht nachgewiesen, aber auch nicht aus
zuschließen ist, daß — bedingt durch Unterschiede 
in der geographischen Lage, der räumlichen Ver
teilung der Bevölkerung u. ä. m. — der Finanzbe
darf je Einwohner für gleichwertige Länderleistun
gen von Land zu Land nicht vollkommen gleich 
ist, bleibt auch diese Grundsatzannahme für die 
Regelung des Steuerkraftausgleichs ökonomisch 
unbefriedigend. Da andererseits gar nichts für die 
Annahme spricht, der Finanzbedarf je Einwohner 
variiere zwischen den Ländern gerade so wie ihre 
Steuerkraft, und auch keine begründete Aussicht 
besteht, daß in absehbarer Zeit eventuell tatsäch
lich vorhandene Finanzbedarfsunterschiede zwi
schen den Ländern bei gleichwertigen Länderlei
stungen anhand objektiver Kriterien exakt festge
stellt werden könnten, spricht für die vorgeschla
gene Vermutung ein schwerwiegendes verfas
sungsrechtliches Argument: Sie schafft die Vor
aussetzung dafür, daß der finanzielle Status aller 
Länder mit ihrer verfassungsrechtlich gewollten 
gleichrangigen Stellung in Einklang kommt.

Muß das Finanzausgleichsziel dementsprechend 
in erster Linie in der Gewährleistung eines glei
chen Ländersteueraufkommens je Einwohner in 
allen Bundesländern gesehen werden, so ist das 
zieladäquate und auch verfassungsrechtlich zu
lässige Ausgleichsverfahren die Verteilung des 
gesamten Ländersteueraufkommens unter die 
Länder nach dem Kriterium der Einwohnerzahl ’5).

Widersprüche bei den Grundsätzen

Bevor eine konkrete Reformlösung des Steuerver
teilungsproblems vorgestellt werden kann, müssen 
die Widersprüche der oben aufgeführten Grund
sätze der Steuerverteilung aufgehoben oder zu
mindest entschärft werden.
Unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten wur
de oben eine alle Steuern umfassende, ausschließ
liche Gesetzgebungshoheit des Bundes verlangt, 
unter föderalistischen der völlige Ausschluß der

Länder von jeglicher Steuergesetzgebungshoheit 
abgelehnt: beide Grundsätze sind in dieser For
mulierung nicht miteinander zu vereinbaren.

Der erste kann jedoch zugunsten des zweiten ab
geschwächt und den Ländern ohne Gefahr für das 
Ziel der Verteilungsgerechtigkeit ein begrenztes 
Steuergesetzgebungsrecht eingeräumt werden, 
wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:
G  Es muß gewährleistet werden, daß die Länder 
ein der gesamten Länderebene zugestandenes Ge
setzgebungsrecht zur Beeinflussung der Länder
finanzmasse insgesamt nur einheitlich, d. h. im 
gesamten Bundesgebiet gleichzeitig und gleich
mäßig, ausüben können.
G  Es muß sichergestellt werden, daß im Falle der 
Gewährung eines „individuellen“ Steuergesetzge
bungsrechts an die einzelnen Länder die hiervon 
nicht betroffenen Ländersteuern gleichmäßig zwi
schen den Ländern verteilt werden.

Die Einschränkungen für ein Steuergesetzge
bungsrecht der Länder sind damit keineswegs er
schöpft: Es soll sich auf Steuern beziehen, bei 
denen die Länder die Ertragshoheit besitzen und 
die einen nennenswerten Aufkommensumfang 
haben, jedoch nicht auf solche, die wichtige In
strumente nichtfiskalischer Besteuerung sind und 
als solche auch eingesetzt werden.

Steuern mit im Hinblick auf eine Steuergesetzge
bungshoheit der Länder nennenswertem Aufkom
men sind die Einkommen- und Körperschaftsteuer, 
die Umsatzsteuer, die Mineralölsteuer, die Ge
werbesteuer und die Tabaksteuer'6). Hiervon 
scheidet die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
als das bei weitem wichtigste Instrument nicht
fiskalischer Besteuerung aus. Darüber hinaus er
scheint auch die Gewerbesteuer ungeeignet: zum 
einen, weil sie sich als Instrument der Stabilisie-
’ 5) Z u r nä h e re n  B e g rü n d u n g  v g l.  J . H i n n e n d a h l ,  a .a .O ., 
S. 184 f f.  s o w ie  d ie  d o r t  a n g e g e b e n e  L ite ra tu r .
16| V g l.  B u n d e s m in is te r iu m  d e r F in a n ze n , F in a n z b e ric h t 1975,
S. 170 f.
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rungspolitik eignet, zum anderen, weil längerfristig 
ihre Abschaffung geplant wird und dabei eine Be
teiligung der Länder an der Gesetzgebungs- und 
Ertragshoheit über diese Steuer ein zusätzliches 
Hemmnis bedeuten würde.

E in e r  V erw er tu n g  d e r  U m sa tz s te u e r  s teh t  d eren  
Eignung als Instrument zur Gewährleistung des 
außenwirtschaftlichen Gleichgewichts entgegen. 
Dennoch wird sie aus dem Kreis der für eine 
Steuergesetzgebungshoheit der Länder in Frage 
kommenden Steuern nicht ausgeschlossen, weil 
ihre Bedeutung als außenwirtschaftspolitisches In
strument in der Bundesrepublik Deutschland mit 
einer Ausnahme stets gering war und darüber hin
aus im System flexibler Wechselkurse völlig weg
fällt.
Da die Mineralölsteuer und die Tabaksteuer zwar 
für nichtfiskalische Besteuerung geeignet sind, je
doch fast ausschließlich zu fiskalischen Zwecken 
genutzt werden, kommen auch sie als Steuern in 
Betracht, deren Gesetzgebungshoheit teilweise 
den Ländern zugewiesen werden könnte.

Die hier getroffene Auswahl kann nur eine vor
läufige sein; denn das endgültige Urteil hängt ent
scheidend von den Grundsätzen zur Verteilung 
der Ertragshoheit sowie den dafür entscheiden
den Eigenschaften der einzelnen Steuern ab.

Hinsichtlich der Verteilung der Steuerverwaltungs
hoheit weisen die Grundsätze der Steuervertei
lung keine Widersprüche auf: Der aus Gründen 
derVerteilungsgerechtigkeit erhobenen Forderung 
nach bundeseinheitlicher Finanzverwaltung steht 
keine anders lautende Forderung entgegen.

Auch bei den im Rahmen der Verteilung der 
Steuerertragshoheit genannten Grundsätzen lie
gen zumindest logische Widersprüche nicht vor; 
ob welche tatsächlicher Art auftreten, kann nur 
eine konkrete Steuerverteilungslösung zeigen; 
eine solche wird im folgenden Abschnitt entwik- 
kelt.

Vorschläge zur Neugestaltung

Auf der Basis der bisherigen Überlegungen wird 
nunmehr vorgeschlagen, die Verteilung der Ge
setzgebungs-, Verwaltungs- und Ertragshoheit 
über die Steuern in der Bundesrepublik Deutsch
land wie folgt neuzugestalten:

Sowohl aus stabilisierungspolitischen als auch aus 
verteilungspolitischen und föderalistischen Grün
den muß der Bund die Ertragshoheit über die Ein
kommen- und Körperschaftsteuer, die Mineralöl
steuer und die Gewerbesteuer erhalten; denn alle 
drei Steuern haben eine relativ große Aufkom
menselastizität und weisen eine erhebliche regio
nale Streuung a u f,7). Darüber hinaus muß dem 
Bund unter außenwirtschaftspolitischen Gesichts

punkten die Ertragshoheit über die Zölle zuge
wiesen werden. Wird der Grundsatz der Besitz
standswahrung beachtet, so wäre bei der bisher 
vorgeschlagenen Lösung der Bedarf des Bundes 
hinreichend erfüllt. Deshalb kommt die Zuweisung 
der Ertragshoheit über weitere Steuern an den 
Bund nicht in Frage, obwohl die genannten Krite
rien dies bei etlichen Steuern zuließen.

Neben den Grundsätzen der Steuerverteilung 
sprechen folgende Gründe für die Ertragshoheit 
des Bundes über die genannten Steuern. Wird die 
Gewerbesteuer — wie geplant — abgeschafft, so 
wird der Bund den Steueraufkommensausfall bei 
der vorgeschlagenen Verteilung der Ertragshoheit 
im wesentlichen durch eine entsprechende Ver
größerung des Aufkommens der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer mittels Anhebung der Steuer
sätze kompensieren müssen. Diese Lösung könn
te als die unter verteilungspolitischen Gesichts
punkten beste angesehen werden; sie hätte dar
über hinaus den Vorzug, daß das Gewicht der Ein
kommen- und Körperschaftsteuer im Rahmen der 
Gesamtbesteuerung und damit auch ihre Bedeu
tung als Instrument der nichtfiskalischen Besteue
rung erhöht würden. Bei vollständiger Substitution 
der Gewerbesteuer durch die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer flössen rund 50%  des ge
samten Steueraufkommens aus der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer.

Sämtliche nicht dem Bund zugewiesenen Steuern 
stehen für die Länder- und Gemeindeebene zur 
Verfügung. Aber mit Ausnahme der Kraftfahrzeug
steuer, die sowohl hinsichtlich ihrer Aufkommens
elastizität als auch hinsichtlich ihrer regionalen 
Streuung den Anforderungen, die an eine „Län
dersteuer“ zu stellen sind, sehr nahe kommt ’8), 
müssen bei zahlreichen Steuern Bedenken gegen 
die Zuweisung ihrer Ertragshoheit an die einzel
nen Länder geltend gemacht werden, wenn auf 
die verteilungspolitischen und föderalistischen 
Grundsätze der Steuerverteilung geachtet wird. 
Denn sowohl die Mehrwertsteuer und die speziel
len Verbrauchssteuern als auch die Vermögen
steuer und die Erbschaftsteuer weisen ungünsti
ge Werte hinsichtlich ihrer regionalen Streuung 
auf ” ).

Dementsprechend wird vorgeschlagen, das Auf
kommen sämtlicher für die Länder zur Verfügung 
stehender Steuern — mit Ausnahme des Aufkom
mens der für die Gemeinden vorzusehenden 
Steuern — in eine Länderfinanzausgleichsmasse 
fließen zu lassen. Diese Ausgleichsmasse sollte 
anschließend nach dem Kriterium der Einwohner-

,7) V g l. G. H a g e m a n n :  A u lk o m m e n s e la s tiz itä te n  a u s g e w ä h l
te r  S teue rn  in  d e r B u n d e s re p u b lik  D e u tsch la n d  1950—1963, T ü b in 
gen  1968, p a ss im ; J. H i n n e n d a h l ,  a .a .O ., S. 148.
18) V g l.  e b e nda , S. 148 und  S. 152.
' ’ ) V g l. e b e n d a , S. 148.
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zattil unter die Länder verteilt werden. Hierbei 
müißte ein zwischen den Ländern (erheblich) streu
endes Gemeindesteueraufkommen durch einen 
Vorrwegausgleich im Rahmen dieser Ausgleichs- 
maisse berücksichtigt werden.
Die Länder sollten daneben die Ertragshoheit 
über das örtliche Aufkommen eines Landeszu
schlags zur Einkommen- und Körperschaftsteuer 
mit proportionalem Tarif erhalten.

Was die Steuerertragshoheit der Gemeindeebene 
und der einzelnen Gemeinden betrifft, so kann 
ohne nähere Untersuchung der einzelnen Steuern 
anhand der für „Gemeindesteuern“ entwickelten 
Kriterien kein abschließender Vorschlag unterbrei
tet werden; deshalb wird in diesem Zusammen
hang auf die Ergebnisse anderer Autoren verwie
sen 20). Soviel kann allerdings gesagt werden: Un
ter den für den Bund vorgesehenen Steuern be
findet sich keine adäquate Gemeindesteuer2').

Aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit muß 
der Bund grundsätzlich die Gesetzgebungshoheit 
über alle im Bundesgebiet erhobenen Steuern er
halten. Von diesem Grundsatz sollte und kann wie 
folgt abgewichen werden:
□  Um den Umfang der Länderfinanzausgleichs
masse den Änderungen des Finanzbedarfs der 
Länderebene anpassen zu können, erhalten die 
Länder das Recht, den vom Bund im Rahmen sei
ner Gesetzgebungshoheit mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegten Steuersatz bei der Mehr
wertsteuer um ± 2 %  in Stufen von 0,5 %  ohne Zu
stimmung des Bundestages variieren zu können. 
Im Rahmen der Kraftfahrzeugbesteuerung erhal
ten sie ein Hebesatzrecht mit Hebesätzen, die 
zwischen 80%  und 120% liegen könnten. Im In
teresse bundeseinheitlicher Besteuerung müssen 
allerdings rechtliche Vorkehrungen getroffen wer
den, die vorzusehen haben, daß die Länder das 
soeben vorgeschlagene Steuergesetzgebungsrecht 
nur einheitlich ausüben.
O  Um regional unterschiedlichen Wünschen der 
Bevölkerung nach Länderleistungen entsprechen 
zu können, wird den einzelnen Ländern das Recht 
eingeräumt, auf der Basis des im Rahmen der 
Bundeseinkommen- und -körperschaftsteuer zu 
versteuernden Einkommens einen Landeszuschlag 
mit proportionalem Tarif zwischen 0 % und 5 % 
zu erheben. Dieser Landeszuschlag darf allerdings 
kein Zustimmungsrecht des Bundesrates zu 
Steuerrechtsänderungen des Bundes bei der Ein
kommen- und Körperschaftsteuer begründen.
ö  Ob und inwieweit es möglich und sinnvoll ist, 
auch den Gemeinden eine begrenzte Steuerge
setzgebungsbefugnis einzuräumen — z. B. in Form 
eines Hebesatzrechtes — kann hier ohne weiteres 
nicht entschieden werden; wesentliche Vorausset
zung hierfür ist jedoch, daß unter den zur Ver

fügung stehenden Steuern adäquate — und das 
heißt u. a. für ein solches Hebesatzrecht geeig
nete — Gemeindesteuern gefunden werden kön
nen.

Die aus verteilungspolitischen Gründen wün
schenswerte Zuweisung der Steuerverwaltungs
hoheit über alle Steuern zum Bund, d. h. eine 
Bundesfinanzverwaltung, wird u. a. deshalb nicht 
vorgeschlagen, weil die wichtigsten Bedenken ge
gen die Länderfinanzverwaltung seit der Neufor
mulierung des Art. 108 GG im Rahmen der Finanz
reform von 1969 als behoben angesehen werden 
können.

Vorzüge einer Neugestaltung

Die hier vorgeschlagene Lösung des Problems der 
Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern 
kann nicht gewährleisten, daß die Länder ihr ge
genüber der heutigen Lösung erweitertes Steuer
gesetzgebungsrecht nicht prozyklisch „nutzen“ -  
unter Umständen sogar entgegen ausdrücklicher 
gesetzlicher Verpflichtung22). Sie mutet darüber 
hinaus sowohl einzelnen Ländern als auch den 
Ländern insgesamt Einbußen an Finanzautonomie 
zu, soweit diese auf dem Umfang der zur Verfü
gung stehenden Finanzmasse beruht. Denn mit 
der Einrichtung der Länderfinanzausgleichsmasse 
und deren Verteilung nach der Einwohnerzahl engt 
sie den finanziellen Spielraum derjenigen Länder 
ein, die heute ein Steueraufkommen pro Kopf er
zielen, das über dem Länderdurchschnitt lieg t23). 
Und mit dem Ausschluß der Länderebene von den 
aufkommenselastischen Steuern beschränkt sie 
das Zuwachspotential des gesamten Länder
steueraufkommens.

Diesen Nachteilen stehen jedoch beachtliche Vor
züge im anfangs definierten Sinne gegenüber24).

□  Die neue Lösung verbessert die Erfolgsaussich
ten der staatlichen Stabilisierungs- und Wachs
tumspolitik. Denn sie weist dem Bund als derjeni
gen staatlichen Ebene, von der noch am ehesten 
antizyklische Finanzpolitik erwartet werden kann, 
die hierfür wichtigsten Instrumente zu: die allei
nige Gesetzgebungs- und Ertragshoheit über die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie ein 
insgesamt stark konjunkturreagibles Steuerauf
kommen. Sie gewährleistet darüber hinaus, daß 
eine antizyklische Finanzpolitik des Bundes von

2 0 ) V g l. z. B. A rt. G e m e in d e fin a n ze n  (H. T  i m m ). H a n d w ö rte rb u ch  
d e r  S o z ia lw isse n sch a fte n , S tu ttg a rt, T ü b in g e n , G ö tt in g e n , B d . 4 
(1965), S. 304 f . ;  G. Z  e i t e I : D ie  zw e ckm ä ß ig e  S tru k tu r  des  k o m 
m u n a le n  S te u e rsys te m s , in :  K o m m u n a le  F inanzen  und  F in a n za u s 
g le ic h , H rsg . H. T  i m m u n d  H. J e c  h t  (S c h r itte n  d e s  V e re in s  fü r  
S o c ia lp o li t ik ,  N .F. Bd. 32), B e rlin  1964, S. 184 ff.

2 ') V g l.  A r t. G e m e in d e lin a n z e n  (H. T  I m m ), a .a .O ., S. 304.
22) V g l.  J . H i n n e n d a h l ,  a .a .O ., S. 60.

23) S o w e it d ie  F in a n z a u to n o m ie  a lle rd in g s  h ie ra u f b e ru h t, is t  s ie  
e rs te n s  te ilw e is e  z u fä ll ig  b e d in g t und  w ird  zw e ite n s  „a u f K o s te n “ 
d e r „a rm e n “ L ä n d e r ausg eüb t.
24) V g l. Z if fe r  3.
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den Ländern (und Gemeinden) nicht in dem bis
herigen Maße durch prozyklische Verausgabung 
eines deutlich konjunkturreagiblen Steueraufkom
mens konterkariert werden kann. Denn sie verrin
gert die Konjunkturreagibilität des Länder-(und 
Gemeinden)Steueraufkommens. Die bei weitem 
aufkommenstärkste Ländersteuer, die Mehrwert
steuer, hat eine Aufkommenselastizität von ca. 1, 
und der Einfluß der einzigen stark aufkommens
elastischen Steuer (1,2), der Vermögensteuer, wird 
aufgehoben durch die weniger aufkommenselasti
sche (0,8), aber doppelt so umfangreiche Tabak
steuer25). Angesichts dieser Tatsachen kann in 
dem Landeszuschlag zur Einkommen- und Körper
schaftsteuer keine echte Gefahr für die Stabilisie
rungspolitik des Bundes gesehen werden.

□  Die vorgeschlagene Lösung verbessert auch die 
Erfolgsaussichten der staatlichen Verteilungspoli
tik. Denn sie gewährleistet mit der gewollten Aus
nahme des Länderzuschlags zur Einkommen- und 
Körperschaftsteuer eine bundeseinheitliche Steuer
gesetzgebung und -Verwaltung, und sie weist dem 
Bund als dem Hauptverantwortlichen für die Reali
sierung einer gerechten Einkommens- und Vermö
gensverteilung die Gesetzgebungshoheit über die 
wichtigsten Instrumente zu: die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, die Vermögensteuer und die 
Erbschaftsteuer; dabei wird die Gesetzgebungs
hoheit über die Einkommen- und Körperschaft
steuer nicht mehr durch das Zustimmungserforder
nis des Bundesrates beeinträchtigt. Der Reform
vorschlag schafft darüber hinaus die Vorausset
zungen für eine regional gleichmäßige Versorgung 
der Bevölkerung mit öffentlichen Leistungen.

□  Schließlich stellt die empfohlene Lösung auch 
unter föderalistischen Gesichtspunkten gegenüber 
der heutigen eine Verbesserung dar. Sie vermei
det die ständigen Auseinandersetzungen zwischen 
Bund und Ländern um den Anteil an der Verbund
masse, stärkt die Unabhängigkeit sowohl der Län
derebene als auch des einzelnen Landes durch 
eine — wenn auch begrenzte — Steuergesetz

gebungshoheit und beendet die unwürdige und 
mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbarende Tei
lung in „arme“ und „reiche“ oder in „leistungs
schwache“ und „leistungsfähige“ Länder.

Positive Nebenwirkungen

Eine Reform der Finanzverfassung, wie sie hier 
entwickelt wurde, hätte im Falle ihrer Verwirk
lichung über die genannten Vorzüge hinaus posi
tive Nebenwirkungen für die Lösung des Problems 
der Neugliederung des Bundesgebietes, das in
folge der Ergebnisse der jüngsten Volksabstim
mungen in Teilen Niedersachsens wieder einmal 
besonders aktuell ist. Die Sammlung des gesam
ten Ländersteueraufkommens in der Länderfinanz
ausgleichsmasse und seine Verteilung unter die 
Länder nach dem grundsätzlich anzuwendenden 
Kriterium der Einwohnerzahl müßten zu einer An
gleichung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
sowohl der im Augenblick bestehenden Länder als 
auch der wichtigsten in der bisherigen Neugliede
rungsdiskussion genannten „Modell-Länder“ füh
ren. Einerseits könnte dieses Ergebnis der Reform 
wesentlich dazu beitragen, den Weg für Neuglie
derungslösungen freizumachen, die bisher daran 
scheitern mußten, daß sie Länder vorsahen, deren 
finanzielle Leistungsfähigkeit sich bei der be
stehenden Finanzverfassung zu stark unterschied. 
Andererseits könnte es aber auch den Verzicht auf 
jegliche Neugliederung des Bundesgebietes er
leichtern — eine Lösung des Problems, die nahe
liegt angesichts der enormen Schwierigkeiten auch 
nichtökonomischer Art, auf die bisher noch jeder 
Neugliederungsvorschlag gestoßen ist und mit 
denen auch in Zukunft gerechnet werden müßte. 
Nach der Verwirklichung der vorgeschlagenen Re
form der Finanzverfassung entfiele jedenfalls das 
schwerwiegendste Argument für die Forderung 
des Art. 29 Abs. 1 GG nach einer Neugliederung 
des Bundesgebietes: die unterschiedliche finan
zielle Leistungskraft der einzelnen Länder.
25) V g l. G . H a g e m a n n ,  a.a .O .
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